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Erwagungsgrund 145 -

Bei Verfahren gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte es dem Klager uberlassen
bleiben, ob er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, in dem der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat, oder des Mitgliedstaats, in dem die betroffene Person
thren-Aufenthaltserthatwohnt; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine
Behorde eines Mitgliedstaats handelt, die in Austbung ihrer hoheitlichen Befugnisse tatig geworden
ist.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemaR ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgrl45?rev=1525526484 Gedruckt 29.10.2025 10:15



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 145 -



